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— IZÜ —

den neuesten politischen Begebenheiten jetzt
ganz hinwegfällt , so wird auch jene Verfü¬
gung hiemittelst aufgehoben und sind diese
Deserteurs eben so wie alle andere Wehr¬
pflichtige in der durch das Loos bestimmten
Ordnung zum activen Dienst verpflichtet»
Den Bürgermeistern und Vögten wirb daher
aufgegeben diese Verfügung fordersamst be¬
kannt zu machen und die bisher als Deser¬
teurs in Reserve gesetzten Wehrpflichtigen
zum activen Dienst aufzurufen , wenn die
Reihe der Nuflmrer sie trist.

Ho) Regierungs - Commissinos - Be¬
kanntmachung v. 20 . April xudl.
28 . sj.  1814.

Wiedereknstk- Da von den Kirchjuraten zu Edewecht

wechttt̂ Weg- gezeigt worden , daß das für den Ge-
,u.d Brückeiu brauch des zwischen den Dörfern Edewecht
selbes. und Osterscheps angelegten Sanddammes und

zur Unterhaltung darin belegener Brücken
mit Landesherrlicher Genehmigung festgesetzte
Weg - oder Brückengeld durch das Abwerferr
des dort befindlichen Schlagbaums seit dem
Monat September des Jahres i8is , nicht be¬
zahlt worden : so wird Namens Sr . Her¬
zoglichen Durchlaucht hiemittelst angeordnet,
daß jenes Weg-  oder Brückengeld von dem
Tage dieser Publicatron angerechnet , von al-
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